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Amtlicher Theil.

Gesehe; Perordnungen der Reichsbehörden.

Seine Mgjestät der baueer haben unter Aufhebung des Erlasses vom 17. Februar 1891 durch
Kabinetsordre vom 17. Aprild.Is. dem Gouverneur für Deutsch-Ostafrika für die Dauer seines Amtes
und Aufenthaltes in Ostafrika den Rang der Räthe 1. Klasse beizulegen geruht.

Verfügung des Neichskanzlers, betreffend den Kolonialrath.

Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses, betreffend die Errichtung eines Kolonialraths, vom
10. Oltober 1890 (N. G. Bl. S. 179), wird Folgendes bestimmt:

I. Der § 3 der Verfügung des Reichskanzlers vom 10. Oktober 1890 (Kol. Bl. 1890, S. 268)

erhält nachstehende Fassung:

Die Ernennung erfolgt für je eine Sitzungsperiode des Kolouialraths. Die Zeitdauer
dieser Perioden beträgt drei Jahre.

II. Die derzeitigen Mitglieder des Kolonialraths bleiben, sofern sie hierzu bereit sind, auch für die
neue mit dem 7. Juni 1895 beginnende dreijährige Periode Mitglieder dieser Körperschaft.

Die Festsetzung der Zahl und die Ernennung weiterer Mitglieder bleibt vorbehalten.

Berlin, den 14. April 1895.

Der Reichskanzler.

(L. S.) gez. Fürst zu Hohenlohe.
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